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Antragsteller/in klärt mit der Gemeinde das notwenige 
Baubewilligungsverfahren ab (z.B. Wasserbau)

Umsetzung Massnahmen (nach Eintritt Rechtskraft) 
Eingriff mit Beeinträchtigung des Gewässers/der 

Uferböschung

Interessenabwägung
Beurteilung: Biber und Lebensraum und Schadens- und Gefährdungspotential

Vorgehensweise bei Konfliktfall (Schaden/Gefahr) durch Biberdamm und Biberbau

JA

Ausstellen einer Verfügung (zeitlich befristet, örtlich 
begrenzt)

Verfügungsprozess (Art. 12b NHG)

Bewirtschafter/in / Betroffene

Eigentümer/in / Bewirt-
schafter/in unter Anleitung 
der Vollzugsperson im Feld

Kantonale Fach- und 
Vollzugsstelle

Zuständiges Amt

Antrag stellen 
(Dammbewirtschaftung, Baueingriff) 

NEIN

Erteilung Eingriffsbewilligung 

Meldung von Schaden/Gefahr an Vollzugsperson im Feld

Ist ein wesentlicher Eingriff in einen Biberdamm oder Biberbau notwendig?    

JA NEIN

Entschädigung / Beitrag zur Behebung des Schadens möglich? 
(Einteilung in Schadenskategorie und Rücksprache mit entsprechenden Ämtern / zuständiger Person)

Antrag auf Entschädigung / 
Beitrag beim zuständigen 

Amt 

Auslösung Entschädigung /
Beitragszahlung

Sind zumutbare Verhütungsmassnahmen zur Vermeidung (weiterer) 
erheblicher Schäden / erheblicher Gefahr möglich? 

(Sofortmassnahmen / längerfristige Massnahmen)

NEIN

Antrag auf Entschädigung / 
Beitrag beim zuständigen 

Amt

Auslösung Entschädigung /
Beitragszahlung

Antrag auf Entschädigung / 
Beitrag bei Vollzugsperson 

im Feld

Entschädigung / Beitrag zu Verhütungsmassnahmen 
möglich? Einteilung in Verhütungsmassnahmenkategorie
und Rücksprache mit entsprechenden Ämtern / Zuständigen

JA

Sofortmassnahme

Auslösung Entschädigung /
Beitragszahlung

Finanzierung und Umsetzung von 
Verhütungsmassnahmen durch Eigentümerschaft

Ist ein unwesentlicher Eingriff in einen Biberdamm 
oder Biberbau notwendig?    

JA

JA

Längerfristige Massnahme

NEIN

NEIN Kein Eingriff notwendig
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